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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen und 
Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/55/576)] 

55/139. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker durch die Sonder-
organisationen und die den Vereinten Nationen angeschlos-
senen internationalen Institutionen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die 
den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen", 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs zu dieser Frage1, 

 nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker2, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 1541 
(XV) vom 15. Dezember 1960, die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die anderen 
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die Resolution 1999/52 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 29. Juli 1999, 

 eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlussdokumente der aufeinander 
folgenden Konferenzen der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie 
der von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani-
schen Einheit, dem Pazifik-Insel-Forum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten 
Resolutionen, 

                                                 
1 A/55/72 und Korr.1. 
2 A/55/23 (Teil II), Kap. VII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll 
der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 
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 sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der in ihrer Resolu-
tion 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker zu erleichtern, 

 in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verbleibenden Gebiete ohne Selbst-
regierung kleine Inselgebiete sind, 

 mit Genugtuung über die Hilfe, die den Gebieten ohne Selbstregierung von bestimm-
ten Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
insbesondere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, gewährt wird, 

 sowie mit Genugtuung darüber, dass die Gebiete ohne Selbstregierung, die ange-
schlossene Mitglieder von Regionalkommissionen sind, derzeit im Einklang mit der Ge-
schäftsordnung der Generalversammlung und den einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den Resolutionen und Beschlüssen der Ver-
sammlung und des Sonderausschusses über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beobachter an 
den Weltkonferenzen zu wirtschaftlichen und sozialen Themenstellungen teilnehmen sowie 
an der vom 30. Juni bis 2. Juli 1999 am Amtssitz der Vereinten Nationen abgehaltenen Son-
dertagung der Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
lung teilgenommen haben, 

 feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und andere Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen an der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung 
beteiligt waren, 

 betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung der 
kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung auf Grund ihrer begrenzten Entwicklungs-
möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringen, mit denen sie ohne die wei-
tere Zusammenarbeit und Unterstützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig werden können, 

 sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen Mittel zur Finanzierung um-
fangreicherer Hilfsprogramme für die betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser 
Hinsicht die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutionen im System der Vereinten 
Nationen gewonnen werden muss, 

 erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen ihrem Auftrag gemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die vollinhaltliche 
Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung und anderer einschlägi-
ger Resolutionen sicherzustellen, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Organisation der afrikanischen Einheit, das 
Pazifik-Insel-Forum, die Karibische Gemeinschaft und andere Regionalorganisationen für 
die fortgesetzte Unterstützung und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht gewährt haben, 

 ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere Kontakte und Konsultationen 
zwischen und unter den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen dazu beitragen, die effektive Ausarbei-
tung von Hilfsprogrammen für die betroffenen Völker zu erleichtern, 

 eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitäten der Sonderorganisationen 
und der anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung 
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der verschiedenen Beschlüsse der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Entkolo-
nialisierung ständig weiter zu verfolgen, 

 in Anbetracht der äußerst instabilen Volkswirtschaften der kleinen Inselgebiete ohne 
Selbstregierung und ihrer Anfälligkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone und 
das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/85 vom 6. Dezember 1999 über die Verwirkli-
chung der Erklärung durch die Sonderorganisationen und die den Vereinten Nationen ange-
schlossenen internationalen Institutionen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs1; 

 2. empfiehlt, dass sich alle Staaten in den Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen verstärkt darum bemühen, die vollständige 
und wirksame Verwirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung 
enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen sicherzustellen; 

 3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen und anderen Organisationen 
und Institutionen des Systems der Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirkli-
chung der Erklärung und aller anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung beizutragen, auch weiterhin von den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen leiten lassen sollen; 

 4. erklärt außerdem erneut, dass die Anerkennung der Rechtmäßigkeit des Stre-
bens der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbst-
bestimmung durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat und andere Organe der Ver-
einten Nationen folgerichtig bedingt, dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt 
wird; 

 5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, die hinsichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) 
der Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen 
auch weiterhin mit den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organi-
sationen zusammenarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die einschlägigen Bestimmungen dieser Reso-
lutionen durchzuführen; 

 6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie internationale und regionale Organisationen, die Bedingungen in 
jedem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnahmen zur Beschleunigung des 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden können; 

 7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, die den Gebieten ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe gewährt ha-
ben, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

 8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organisationen und Institutionen 
des Systems der Vereinten Nationen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen zu verstärken und angemes-
sene Hilfsprogramme für die verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten, mit 
dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in diesen Hoheitsgebieten zu be-
schleunigen; 
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 9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in Betracht kommenden 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, Informationen bereitzustellen über 

 a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne Selbstregierung gegen-
übersehen; 

 b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, wie Hurrikane und Vulkanausbrüche, 
und anderer Umweltprobleme, wie der Erosion der Strände und Küsten sowie von Dürren, 
auf diese Hoheitsgebiete; 

 c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei der Bekämpfung des Drogen-
handels, der Geldwäsche und anderer illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden 
kann; 

 d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeresressourcen dieser Hoheitsgebiete und 
die Notwendigkeit der Nutzung dieser Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung; 

 10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommen-
den Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltlichen Durchführung der ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren 
Leitungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unterbreiten; 

 11. empfiehlt den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen außerdem, auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Lei-
tungsgremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung und 
anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen zu prüfen; 

 12. begrüßt es, dass das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen auch wei-
terhin die Initiative ergreift, was die Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderor-
ganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und die Ge-
währung von Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung betrifft; 

 13. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maßnahmen zur Schaffung und/oder 
Stärkung von Institutionen und Politiken zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf Katastro-
phen und deren Bewältigung ausgerichtet sind; 

 14. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn angebracht und im Einklang 
mit den einschlägigen Resolutionen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich 
den bestimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüssen der Generalver-
sammlung und des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Teilnahme ernann-
ter und gewählter Vertreter der Gebiete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagun-
gen und Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen zu erleichtern, damit diese Hoheitsgebiete von den entsprechenden 
Tätigkeiten dieser Organisationen profitieren können; 

 15. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkte An-
strengungen zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hilfe an die Völker der 
Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang eingeräumt wird; 

 16. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigne-
ter Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen 
behilflich zu sein und mit Unterstützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage 
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bei den zuständigen Organen zu erstellen, in dem die seit der Veröffentlichung seines vor-
herigen Berichts ergriffenen Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich dieser Resolution, erläutert werden; 

 17. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerkennung aus für seine Ausspra-
che und seine Resolution zu dieser Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonder-
ausschuss auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinierung der Politiken und Akti-
vitäten der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung zu er-
wägen; 

 18. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekretär regelmäßig über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 19. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Leitungsgremien der entspre-
chenden Sonderorganisationen und der den Vereinten Nationen angeschlossenen interna-
tionalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderlichen Maßnahmen zu ih-
rer Durchführung treffen können, und ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten; 

 20. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch weiterhin zu prüfen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitzung 
8. Dezember 2000 

 


